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Art. 38, 74 CISG
1. Ein Verschulden der Vertragsbrüchigen Partei ist 
keine Voraussetzung für einen Schadenersatzanspruch 
aus Art. 74 CISG.
2. Die Regelung des Art. 38 CISG zur Untersuchungsob
liegenheit ist dispositiv. Aus der gelebten Vertragspraxis 
zwischen den Parteien kann sich ergeben, dass der Käu
fer bei Vorlage von Werkprüfzeugnissen und Konformi
tätsbescheinigungen durch den Verkäufer keine eigene 
laufende Überprüfung mehr durchführen musste. 
Österreich: OLG Linz, Urteil vom 8.2.2012 -
1 R 206 /llm _____________________________________ 104

Entscheidungen

UN-Kaufrecht (CISG)

§ 38 ZPO
Zur Frage, ob eine (hier: zwischen deutschen und chi
nesischen Partnern eines Kaufvertrags vereinbarte) 
Gerichtsstandsabrede, sich an die Heimatgerichte der 
jeweiligen Gegenpartei zu wenden, ein prozessuales 
Aufrechnungsverbot enthält und darüber hinaus der 
Geltendmachung der Einrede des nichterfüllten Ver
trages entgegensteht (Fortführung von BGH, Urteil vom 
20. Juni 1979 -  VIII ZR 228/76, NJW 1979, 2477).
Ist das angerufene Gericht nach der getroffenen 
Gerichtsstandsvereinbarung zwar für die (Zahlungs-) 
Ansprüche des Klägers, nicht aber für die Ansprüche 
des Beklagten auf Ersatzlieferung gemäß Art. 45 Abs. 1 
lit. a, 46 Abs. 2 CISG zuständig, kann sich der Beklagte 
auch in einem Passivprozess auf die Weise verteidigen, 
den Anspruch aus Art. 46 Abs. 2 CISG im Wege der Ein
rede des nichterfüllten Vertrages geltend zu machen. 
Deutschland: BGH, Versäumnisurteil vom 21.1.2015 -  
VIII ZR 352/13__________________________________  101

Vertriebsrecht 

§ 87 Abs. 1 HGB
Für die Frage, für welche Geschäfte der Handels
vertreter eine Provision erhalten soll und auf welchen 
Zeitpunkt es für das Entstehen des Provisionsanspruchs 
ankommt, ist die von den Parteien getroffene Ver
gütungsvereinbarung (hier im Zusammenhang mit 
Serienbelieferungsverträgen in der Automobilindustrie) 
maßgeblich.
Deutschland: BGH, Versäumnisurteil vom 22.1.2015 -
VII ZR 87/14____________________________________  107

§ 5 Abs. 3 Satz 1 ArbGG
Die dem Unternehmer aufgrund von Vertrags
stornierungen gegen den Handelsvertreterzustehen
den Ansprüche auf Rückzahlung bereits gezahlter Pro
visionen sind bei der Ermittlung der dem Handels
vertreter in den letzten sechs Monaten vor 
Vertragsbeendigung zustehenden durchschnittlichen 
monatlichen Vergütung gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 ArbGG 
nicht zu berücksichtigen, wenn sie vor diesem Zeitraum 
entstandene Provisionsansprüche des Handels
vertreters betreffen.
Deutschland: BGH, Beschluss vom 4.2.2015 -
VII ZB 36/14____________________________________ 110
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§ 86 Abs. 1 S. 2 HGB
Ein Handelsvertreter hat sich jeden Wettbewerbs zu 
enthalten, der seiner Art nach geeignet ist, die Interes
sen des vertretenen Unternehmens nachhaltig zu 
beeinträchtigen.
Deutschland: OLG München, Endurteil vom 
18.2.2015 -  7 U 4696/14___________________________ 112

§ 89b Abs. 1 und 3 HGB
Das Verhalten des Unternehmers gibt begründeten 
Anlass zur Eigenkündigung des Handelsvertreters, 
wenn es einem vernünftigen, billig und gerecht den
kenden Handelsvertreter unter den gegebenen 
Umständen des Einzelfalls die Fortsetzung des Ver
tragsverhältnisses unzumutbar macht.
OLG Köln, Beschluss vom 20.3.2014 -  19 W 5/14____ 113

§ 89b HGB
1. Ein ein Jahr zurückliegender Vorgang kann nicht 
mehr zur außerordentlichen Kündigung eines Handels
vertretervertrages herangezogen werden.
2. Gründe für die außerordentliche Kündigung eines 
Handelsvertretervertrages können „nachgeschoben" 
werden.
3. Zur Kündigung des Handelsvertretervertrages 
aufgrund der Kürzung einer Provisionszulage.
Deutschland: OLG Köln, Hinweisbeschluss vom
4.9.2014 -  19 U 64/14_______________________________  114
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